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Jahresbericht
der

Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen

für den

Kanton Bern
über

das Jahr 1936.

An den Appeliationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne.

A. Die Oescliäftsführung der Betreibungs- und
Konkursämter und der ausserordentlichen

Konkursverwalter.
Im Berichtsjahr hat die Zahl der Zahlungsbefehle,

der vollzogenen Pfändungen, der Verlustscheine und
auch der Konkursandrohungen gegenüber dem Vorjahr
zugenommen, dagegen ging die Zahl der begonnenen
Konkurse und namentlich der vollzogenen Arreste
erheblich zurück. Der Rückgang in der Zahl der begonnenen

Konkurse wird eher eine Auswirkung der bäuerlichen

Sanierungen als ein Zeichen der Besserung in den
wirtschaftlichen Verhältnissen im allgemeinen sein.
Indessen ist erfreulicherweise festzustellen, dass gegenüber

dem Vorjahr, im ganzen gesehen, die Arbeitslast
nicht noch einmal zugenommen hat.

Die Amtsführung der Betreibungs- und Konkursbeamten

und der ihnen beigegebenen Bureauangestellten
bietet im wesentlichen das Bild grosser und gewissenhafter

Arbeit, die schlicht und unentwegt das Jahr
hindurch geleistet wird.

Jedes Betreibungsamt wurde je einmal vom
Gerichtspräsidenten und den Mitgliedern oder dem Sekretär
der kantonalen Aufsichtsbehörde inspiziert.

B. Die Tätigkeit der untern Aufsichtsbehörde
als Beschwerdeinstanz und als untere Nachlass¬

behörde.

Es sei auf Tafel II verwiesen. Dass im Amtsbezirk
Konolfingen die lange Zeitdauer bis zur Erledigung der

Beschwerden in gar keinem Verhältnis zu den übrigen
Ämtern steht, hat seine Ursache weniger in der Natur
der betreffenden Beschwerden als in der Person des
gemäss § 23 EG zum SchKG mit ihrer Erledigung betrauten

Gerichtspräsidenten. Die kantonale Aufsichtsbehörde

bekam von den Verschleppungen leider zu spät
Kenntnis.

In ihrer Eigenschaft als untere Nachlassbehörden
lassen sich die Gerichtspräsidenten trotz dem
Kreisschreiben der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 5.
Dezember 1935 noch vielfach den Fehler zuschulden kommen,

dass sie eine vom Schuldner bestätigte
Sachwalterrechnung ohne weitere Prüfung auf ihre
Übereinstimmung mit dem Gebührentarif zum SchKG gut-
heissen. In verschiedenen, durch Appellation zur
Überprüfung durch die kantonale Aufsichtsbehörde gelangten
Fällen musste der Sachwalter nachträglich zur
Einreichung einer spezifizierten Rechnung aufgefordert
werden. Dabei wurde mehrmals festgestellt, dass sich
die Sachwalter beträchtliche Überschreitungen der
tarifmässigen Ansätze erlaubten und sich insbesondere
die Gutmütigkeit der Gerichtspräsidenten zunutze
machten, die Pauschalgebühr nach Art. 61 des
Gebührentarifs selber und in übersetzter Weise zu
bestimmen. Die Tatsache, dass der Schuldner die
Sachwalterrechnung anerkennt, ist keine Garantie für die

richtige Höhe der Rechnung, da die Sachwalter oft als

eigentliche Anwälte des Schuldners und nicht als im
Interesse aller Beteiligten handelnde Treuhänder die
formellen Voraussetzungen einer Bestätigung des Nach-
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lassvertrages zustande bringen und so den Schuldner
zu persönlichem Danke verpflichten.

C. Tätigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörde.
Auf Antrag der kantonalen Finanz- und der kantonalen

Justizdirektion sah sich die Aufsichtsbehörde
angesichts des gestörten Finanzhaushaltes des Staates
veranlasst, durch ein Kreisschreiben an die Betreibungsämter

anzuordnen, dass die durch Erhöhung der
Postgebühr für die Zustellung von Zahlungsbefehlen und
Konkursandrohungen vom 1. Juli 1925 notwendig
gewordene Zustellungsmehrgebühr von 10 Rp. ausnahmslos

nicht mehr den Betreibungsgehilfen, sondern dem
Staate gutzuschreiben sei. Durch ein weiteres
Kreisschreiben wurde den Betreibungsämtern eine Antwort
bekanntgegeben, die das Bundesgericht auf ihm bezüglich

der Auslegung des Art. 133 VZG (Verordnung über
die Zwangsverwertung von Grundstücken vom 23. April
1920) durch die Justizdirektion des Kantons Bern
vorgelegte Fragen gab. Durch ein drittes Kreisschreiben
endlich mussten Fragen erledigt werden, die dadurch
entstanden, dass laut Dekret vom 8. September 1936

vom 1. Januar 1937 hinweg die Betreibungsgehilfen von
der kantonalen Aufsichtsbehörde zu wählen sind.

Im Berichtsjahre langten 1111 neue Geschäfte ein.

Infolge einer kanzleitechnischen Neuerung sind in dieser
Zahl 243 Fristverlängerungen in hängigen Konkursen
nicht miteingerechnet. Nach der in den letzten Jahren
üblichen Berechnungsart wären 1354 Geschäfte zu zählen

gegenüber 1302 im Vorjahr (1931: 880, 1932: 947,
1933: 1111, 1934: 1257). Von diesen 1111 Geschäften
wurden 1058 erledigt. Es handelte sich dabei um 491

(1935: 519) Beschwerden, 67 (44) Rekurse gegen
erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 36 (50) Nachlassrekurse,

einschliesslich 13 (17) bäuerliche Sanierungsverfahren,

4 (2) Hauptentscheide nach Bankengesetz,
268 Fristverlängerungen zur Beendigung konkursrechtlicher

Liquidationen, 31 (41) Urlaubsgesuche, 41 (17)

Anfragen, 3 Disziplinarentscheide und 117 (83)
Verfügungen und Beschlüsse.

Von den beurteilten Beschwerden wurden
zugesprochen 99 (119), abgewiesen 168 (159), teilweise
zugesprochen 47 (34), an die I. Instanz gewiesen wurden

gemäss § 23 EG zum SchKG 37 (34), durch Rückzug
oder sonst erledigt 78 (85), nicht eingetreten wurde auf
62 (88).

Rekurse gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide
gemäss Art. 18 SchKG wurden abgewiesen 27 (18),
begründet erklärt 22 (17), teilweise begründet erklärt
10 (4), durch Rückzug oder sonst erledigt 4 (1), nicht
eingetreten wurde auf 4 (4).

89 (97) Entscheide unserer Behörde wurden an die
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des schweizerischen

Bundesgerichts weitergezogen; diese Instanz
nahm hiezu wie folgt Stellung: Nichteintreten 9 (12),
Abweisung 62 (64), teilweiser Zuspruch 3 (6), Zuspruch
12 (9), Rückweisung zur Neubeurteilung 3 (6).
Staatsrechtliche Rekurse wurden 4 eingereicht, 2 davon wurden
abgewiesen, und auf 2 wurde nicht eingetreten.

Als obere Nachlassbehörde hatte die Aufsichtsbehörde

(ohne bäuerliche Sanierungsverfahren) 23
Rekurse zu entscheiden. Davon wurden abgewiesen 4 (15),
begründet erklärt 14 (12), durch Rückzug erledigt 2 (0),
nicht eingetreten wurde auf 3 (6).

Rekurse im bäuerlichen Sanierungsverfahren
gemäss BB vom 28. September 1934 wurden 13 (17) wie

folgt entschieden: abgewiesen 5 (6), zugesprochen 6 (6),
durch Rückzug erledigt 0 (3), nicht eingetreten wurde
auf 2 (2).

Ferner hatte die kantonale Aufsichtsbehörde in 4

(2) Fällen als Stundungsgericht bzw. als Nachlassbehörde
in Bankensachen zu entscheiden.

Bern, den 30. April 1937.

Im Namen
der kantonalen Aufsichtsbehörde

in Betreibungs- und Konkurssachen,

Der Präsident:

Wäber.

Der Sekretär:

Eggen.



Tafel I.

Verzeichnis der Angestellten der Betreibungs- und Konkursämter
sowie der ordentlichen Aushilfsentschädigungen pro 1936.

Amtsbezirke

Aarberg
Aarwangen
Bern
Biel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasli
Pruntrut
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Ober-Simmental
Nieder-Simmental
Thun
Trachselwald
Wangen

Total

Zahl der

Angestellten

1

2

32
11

1

2

4

4
1

1

1

1

4
1

2
1

4
1

2
1

4

1

1

2

1

1

2

10
1

2

102

Klassen

13

11

4

1

1

1

1

II III

1

1

4 7

1 2

1

1 1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV

15 19 82

entschädigungen

Fr.
5C0.
700.

2.642.
500.
500.

500.

500.
2,400.

500.

150.

2,400.
500.

150.

1,800.

14,092.

Tafel II.

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde
im Jahre 1936 behandelten Beschwerden nach Art. 17 SchKG.

Amtsbezirke

Aarberg
Aarwangen
Bern, Kichteramt II
Biel, Richteramt II
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasli
Pruntrut
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Ober-Simmental
Nieder-Simmental.
Thun
Trachselwald
Wangen

Zahl der

schwerden

')

I

i;

104

23

3

7

II
25

1

1

3

9

6

18

7

4

21

2

2

7

3

6

3

5
7

12
6

3

Gefällte

Entscheide

oder
Rückzüge

1

6

99
23

3

7

II
20

1

1

3

S

6

11.

7
1

21

1

2

4
3

7

12

0

3

Oiszi-

plinar-
verfü-
gungen

Zeitdauer der Erledigung
der Beschwerden

Maiimum
Tag»

Minimum
Tags

(I

7

17

40
10

31

52

80

36

46

59

2S

432
28

17

6

38
21

30
33

12

4
39

8

16
97

7

6
1

1

5

4
2

3

17

4
14

11

3

9
1

14

12
1

1

1

7
4

2

1

3

Mittel

6
4

5

21

6

9

5

4

19

32

19

18

135

6

12

3

38

17
21

17

7',
2

28

25

5

i) Für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde
erstinstanzlich kompetent ist.
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